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 Veröffentlicht am 28.02.2006

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

VwGG §42 Abs2 Z1;

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Zur Frage, inwieweit der unbefugte Besitz von Wa;en und Kriegsmaterial ein Wa;enverbot rechtfertigen kann, kann

auf das Erkenntnis vom 27. Februar 2003, Zl 2001/20/0213, verwiesen werden. Die bloße Tatsache eines allenfalls auch

vorsätzlichen Verstoßes gegen Wa;enrecht rechtfertigt danach nicht losgelöst von der Art des Verstoßes und den

Umständen des Einzelfalles die Verhängung eines Waffenverbotes.
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